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für das Land Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be -
schlossen:

Teil 1
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern, 

für Sport und Infrastruktur

Artikel 1

Die Landesverordnung über die gleichzeitige Durchführung
von Kommunalwahlen mit der Landtagswahl am 27. März
2011 vom 26. August 2010 (GVBl. S. 253, BS 2021-1-2) wird
aufgehoben.

Artikel 2

Das Landesgesetz zur parlamentarischen Kontrolle von Be -
schränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
vom 16. Dezember 2002 (GVBl. S. 477), geändert durch Ar -
tikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427),
BS 12-1, wird wie folgt geändert:

In § 8 Abs. 1, 2 und 4 werden die Worte „und für Sport“
jeweils durch die Worte „, für Sport und Infrastruktur“ er -
setzt.

Artikel 3

Das Landesverfassungsschutzgesetz vom 6. Juli 1998 (GVBl.
S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be -
schlossen:

Artikel 1
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele 
§ 2 Geltungsbereich
§ 3 Begriffsbestimmungen
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Fördermaßnahmen

§ 5 Gleichstellung von Frauen und Männern
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§ 32 Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
§ 33 Vergabe öffentlicher Aufträge

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34 Übergangsbestimmungen
§ 35 Verwaltungsvorschriften

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§1
Ziele

Ziele des Gesetzes sind,
1. die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von

Frauen und Männern im öffentlichen Dienst zu fördern und
bestehende Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts aus-
zugleichen, insbesondere unmittelbare und mittelbare Be -
nachteiligungen von Frauen aufgrund des Geschlechts zu
beseitigen und zu verhindern, und 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und
Männer im öffentlichen Dienst zu fördern.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für das Land, die Gemeinden, die Ge -
meindeverbände, die öffentlich-rechtlichen Betriebe des Lan des
und der kommunalen Gebietskörperschaften und für alle
sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

(2) Für die Hochschulen gelten die besonderen Bestim mun gen
der Hochschulgesetze. Im Anwendungsbereich des Universitäts -
medizingesetzes vom 10. September 2008 (GVBl. S. 205,
BS 223-42) in der jeweils geltenden Fassung gilt dieses Gesetz
ausschließlich für das nicht wissenschaftliche Personal. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Selbstverwaltungs kör per -
schaften der Wirtschaft und der freien Berufe. Diese fördern
die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern eigen-
verantwortlich.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen
Behörden, Verwaltungsstellen und Einrichtungen sowie die
einzelnen öffentlich-rechtlichen Betriebe und die Gerichte.

(2) Nächsthöhere Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes ist
diejenige Behörde, die die Dienstaufsicht ausübt. Wird keine
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Dienstaufsicht ausgeübt, ist nächsthöhere Dienststelle diejenige
Behörde, die die Rechtsaufsicht ausübt. Im Übrigen ist nächs t -
höhere Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes die Dienst stellen -
leitung.

(3) Eine Umbildung oder Neubildung einer Dienststelle im
Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn
1. Dienststellen ganz oder teilweise in andere Dienststellen

eingegliedert werden,
2. Dienststellen zu einer neuen Dienststelle zusammenge-

schlossen werden oder 
3. durch Ausgliederung eine neue Dienststelle entsteht.

(4) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind hauptamtliche
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeit -
nehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Auszubil -
denden. Keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes sind die
kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten sowie Be -
amtinnen und Beamte, welche nach § 41 Abs. 1 des Landes -
beamtengesetzes in den einstweiligen Ruhestand versetzt wer-
den können.

(5) Positionen im Sinne dieses Gesetzes sind Stellen, Plan -
stellen und Funktionsstellen.

(6) Führungspositionen im Sinne dieses Gesetzes sind Posi -
tionen mit Vorgesetzten-, Führungs- oder Leitungsaufgaben.

(7) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Besol -
dungs- oder Entgeltgruppen sowie zusätzlich die Führungs -
positionen jeweils innerhalb einer Dienststelle. Satz 1 gilt auch
für die Berufsausbildung.

(8) Unterrepräsentiert im Sinne dieses Gesetzes sind Frauen,
wenn ihr Anteil an der Beschäftigung in jedem Bereich unter
50 vom Hundert liegt und dies nicht durch aufgabenspezifi-
sche Abweichungen begründet ist. Bei diesem Vergleich wer-
den Teilzeitbeschäftigte anteilig nach ihrer individuellen Ar -
beitszeit gezählt.

(9) Familienarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist die tatsächliche
Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren, eines
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über
18 Jahren oder einer oder eines Angehörigen, die oder der
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftig ist.

(10) Für den Begriff der unmittelbaren Benachteiligung, der
mittelbaren Benachteiligung, der Belästigung und der sexuellen
Belästigung gelten die Begriffsbestimmungen des § 3 des All -
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006
(BGBl. I S. 1897) in der jeweils geltenden Fassung.

(11) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes sind bei Richte -
rinnen und Richtern die entsprechenden Arbeitskraftanteile.

§ 4
Berichtspflichten

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag einmal in der
Legislaturperiode über die Durchführung dieses Gesetzes und
veröffentlicht den Bericht im Internet. Zur Vorbereitung des
Berichts geben die einzelnen Dienststellen der Landes re gie rung
Auskunft; das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

(2) Die Leitung der Verwaltung einer Gemeinde oder eines
Gemeindeverbandes berichtet ihrer Vertretungskörperschaft
mindestens einmal in jeder Wahlzeit über die Umsetzung des
Gleichstellungsplans sowie über sonstige Maßnahmen zur
Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen
und Männern. Die Gemeinden und Gemeindeverbände ver-
öffentlichen die Berichte im Internet.

Teil 2
Fördermaßnahmen

§ 5
Gleichstellung von Frauen und Männern

(1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Verwirklichung der
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Sie müs-
sen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts vermeiden
und bestehende Nachteile aufgrund des Geschlechts beseitigen.
Sie stellen die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Ent -
gelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger
Arbeit sicher.

(2) Es ist insbesondere Aufgabe der Beschäftigten in Führungs -
positionen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf die Ziele die-
ses Gesetzes hinzuwirken. Wie sie diese Aufgabe erfüllen, ist
bei der dienstlichen Beurteilung ihrer Leistungen als Kri te -
rium einzubeziehen.

(3) Alle Dienststellen des Landes müssen die Gleichstellung
von Frauen und Männern in allen Phasen der Vorbereitung,
Planung, Entscheidung und Durchführung von Maßnahmen
berücksichtigen. Dazu zählt auch, in jeder Phase zu prüfen,
ob und wie sich die Maßnahmen auf Frauen und Männer
unterschiedlich auswirken können. Diese Pflicht besteht vor
allem bei folgenden Maßnahmen:
1. Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungs vor schrif -

ten,
2. Erarbeitung von Gesetzentwürfen oder
3. Formulierung von Beurteilungskriterien.

§ 6
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

(1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu fördern. Sie müssen ihren Beschäftigten
Arbeitsbedingungen bieten, die es Frauen und Männern er -
möglichen, Beruf und Familie zu vereinbaren, soweit keine
zwingenden dienstlichen Gründe entgegenstehen.

(2) Die Dienststellen müssen ihren Beschäftigten bekannt
geben, welche Arbeitsbedingungen sie bieten, um die Verein -
barkeit von Beruf und Familie zu fördern.

(3) Teilzeit- und Telearbeit dürfen sich nicht nachteilig auf
die Chancen zur beruflichen Entwicklung auswirken. Dies ist
auch bei der Formulierung von Beurteilungskriterien zu be -
achten.

§ 7
Ausschreibung von Positionen

(1) Zu besetzende Positionen sind auszuschreiben, soweit das
Beamtenrecht oder das richterliche Dienstrecht nichts anderes
bestimmen. Die Ausschreibung muss mit den Anforderungen
der zu besetzenden Position übereinstimmen.

(2) Wenn eine Position ausgeschrieben wird, dann ist sie auch
in Teilzeitform auszuschreiben, soweit keine zwingenden
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Dies gilt auch für Füh -
rungspositionen.

(3) Ausschreibungen müssen sich gleichermaßen an Frauen
und an Männer richten.

(4) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind,
sollen zu besetzende Positionen öffentlich ausgeschrieben wer-
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den, soweit das Beamtenrecht oder das richterliche Dienst -
recht nichts anderes bestimmen. Die Ausschreibung ist so zu
gestalten, dass Frauen ausdrücklich angesprochen werden.
Die für die Ausschreibung zuständige Dienststelle kann nur
in begründeten Fällen von einer öffentlichen Ausschreibung
absehen und eine interne Ausschreibung vornehmen.

(5) Die Absätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn für die
zu besetzende Position ein bestimmtes Geschlecht erforder-
lich ist.

§ 8
Einstellung und Beförderung

(1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung (Qualifikation) sind ausschließlich die An -
forderungen der zu besetzenden Position maßgeblich. Wenn
diese Position ausgeschrieben wird, dann ergeben sich die
Anforderungen in der Regel aus der Ausschreibung. Bei der
Beurteilung der Qualifikation sind auch Erfahrungen, Kennt -
nisse und Fertigkeiten zu berücksichtigen, die durch Fa -
milienarbeit oder ehrenamtliche Tätigkeit erworben wurden.
Satz 3 gilt nicht, soweit diese Erfahrungen, Kenntnisse und
Fertigkeiten für die zu übertragenden Aufgaben ohne Be -
deutung sind.

(2) Teilzeitarbeit, Beurlaubungen und Telearbeit dürfen bei
Auswahlentscheidungen nicht zu Nachteilen führen. Dies gilt
auch für Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung, 
soweit sie durch Familienarbeit bedingt sind und das Be -
amtenrecht, das richterliche Dienstrecht oder das Tarifrecht
nichts anderes bestimmen.

(3) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind,
sind zu Vorstellungsgesprächen entweder alle Bewerberinnen 
einzuladen, die für die zu besetzende Stelle im Sinne des Ab -
satzes 1 Satz 1 qualifiziert sind, oder mindestens ebenso viele
Bewerberinnen wie Bewerber. Den Vorstellungsgesprächen
stehen andere Auswahlverfahren gleich, für die ebenfalls eine
Vorauswahl an Bewerberinnen und Bewerbern getroffen wird.

(4) Bei Einstellungen und Beförderungen sind Frauen bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt zu berücksichtigen, soweit und solange eine Unter-
repräsentanz (§ 3 Abs. 8) vorliegt. Eine Bevorzugung ist nicht
zulässig, wenn in der Person eines Mitbewerbers so schwer-
wiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter Beachtung
des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.

§ 9
Vergabe von Ausbildungsplätzen

Auf die Vergabe von Ausbildungsplätzen ist § 8 Abs. 4 ent-
sprechend anzuwenden. Eine bevorzugte Vergabe von Aus -
bildungsplätzen erfolgt nicht bei Ausbildungsgängen für Be -
rufe, die auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt
werden und für die ausschließlich innerhalb des öffentlichen
Dienstes ausgebildet wird.

§ 10
Besondere Auswahlverfahren

Zu Gunsten von diskriminierungsfreien Verfahren zur Per -
sonalauswahl, die Benachteiligungen oder Bevorzugungen auf -
grund des Geschlechts verhindern sollen, kann von § 8 Abs. 3
und § 9 abgewichen werden.

§ 11
Teilzeitbeschäftigung

(1) Beschäftigte, die eine Ermäßigung ihrer Arbeitszeit bean-
tragen, müssen schriftlich auf die Möglichkeit hingewiesen wer -
den, die Ermäßigung der Arbeitszeit zu befristen. Sie müssen
außerdem in allgemeiner Form schriftlich auf die dienstrecht-
lichen, arbeitsrechtlichen, versorgungsrechtlichen und sozial-
versicherungsrechtlichen Folgen einer Ermäßigung der Ar -
beitszeit hingewiesen werden.

(2) Wenn die Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten ermä-
ßigt wird, dann sind deren Dienstaufgaben entsprechend der
Ermäßigung anzupassen.

(3) Die Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der Arbeits -
zeit muss schriftlich begründet werden.

(4) Beantragt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zur
Familienarbeit Ermäßigung der Arbeitszeit, ist dem Antrag
im Rahmen der tarifvertraglichen Bestimmungen zu entspre-
chen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Über Anträge von Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richtern auf Ermäßigung der Arbeitszeit
wird nach den dienstrechtlichen Bestimmungen entschieden.

(5) Mit ihrem Einverständnis sind teilzeitbeschäftigte Arbeit -
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die der Dienststelle ihren
Wunsch auf Erhöhung ihrer Arbeitszeit mitgeteilt haben, bei
der Besetzung entsprechender Positionen gegenüber Mitbewer -
berinnen und Mitbewerbern mit gleichwertiger Qualifika tion
zu bevorzugen. § 8 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Über
Anträge von Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen
und Richtern auf Erhöhung der Arbeitszeit wird nach den
dienstrechtlichen Bestimmungen entschieden.

§ 12
Beurlaubung

(1) Für Anträge auf Beurlaubung gilt § 11 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 3 entsprechend.

(2) Für Anträge auf Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11
Abs. 4 entsprechend. Für Anträge auf vorzeitige Rückkehr
aus einer Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11 Abs. 5 ent-
sprechend.

(3) Beurlaubte werden von ihrer Dienststelle beim Wieder -
einstieg in den Beruf unterstützt und haben Anspruch auf fol-
gende Maßnahmen, die von der Dienststelle zu treffen sind:
1. rechtzeitige Beratungsgespräche über die Möglichkeiten der

Beschäftigung nach der Beurlaubung,
2. Benachrichtigungen über die Ausschreibungen der Dienst -

stelle,
3. auf Wunsch Informationen über die Fortbildungsangebote

der Dienststelle,
4. auf Wunsch Angebote zur Teilnahme an Fortbildungs ver -

anstaltungen, die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in
den Beruf zu erleichtern.

(4) Fortbildungsveranstaltungen, die geeignet sind, den Beur -
laubten den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern, sind
dienstliche Veranstaltungen im Hinblick auf Arbeits- oder
Dienstunfälle und der Erstattung von Auslagen.

§ 13
Fortbildung

(1) Frauen und Männern sowie Teilzeitbeschäftigten und Voll -
zeitbeschäftigten sind die gleichen Möglichkeiten zur Fortbil -
dung zu geben.
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(2) Fortbildungsmaßnahmen sollen so gestaltet werden, dass
auch Beschäftigte mit Familienarbeit daran teilnehmen kön-
nen. Um die Teilnahme zu ermöglichen sollen bei Bedarf ins-
besondere Kinderbetreuung oder zusätzliche Fortbildungs ver -
anstaltungen angeboten werden.

(3) Fortbildungsprogramme müssen Gleichstellungsthemen
ent halten; dies gilt insbesondere für Fortbildungsprogramme
für Beschäftigte in Führungspositionen und Beschäftigte im
Personalwesen. Gleichstellungsthemen umfassen Themen be -
reiche wie Gleichberechtigung von Frau und Mann, Verein -
barkeit von Beruf und Familie, Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts sowie Belästigungen und sexuelle Belästigungen
am Arbeitsplatz. 

(4) Solange Frauen in einem Bereich von Führungs posi tionen
unterrepräsentiert sind, muss die Dienststelle alle weiblichen
Beschäftigten, die geeignet sind, in diesem Bereich in die Füh -
rungspositionen aufzusteigen, auf geeignete Fortbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen hinweisen, zum Beispiel auf die
Fortbildungsqualifizierung nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des
Landesbeamtengesetzes. § 8 Abs. 4 gilt für die Auswahl der
Teilnehmerinnen an den Fortbildungs- und Qualifizierungs -
maßnahmen entsprechend.

Teil 3
Gleichstellungspläne

§ 14
Erstellung

(1) Gleichstellungspläne müssen von
1. den Obersten Landesbehörden oder den von diesen für

ihren Geschäftsbereich bestimmten Dienststellen,
2. den für das Personalwesen zuständigen Stellen der Kör per -

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
sowie

3. den öffentlich-rechtlichen Betrieben erstellt werden.
Für Dienststellen einer Ortsgemeinde können Gleichstel lungs -
pläne erstellt werden.

(2) Gleichstellungspläne müssen alle sechs Jahre für einen
Zeitraum von sechs Jahren erstellt werden.

(3) An der Erstellung des Gleichstellungsplans sind die erfass-
ten Dienststellen frühzeitig zu beteiligen.

(4) Für neu errichtete Dienststellen sind innerhalb von 15 Mo -
naten nach der Errichtung Gleichstellungspläne zu erstellen.
Wenn Dienststellen umgebildet oder neu gebildet werden,
dann sind innerhalb von 15 Monaten nach der Umbildung
oder Neubildung die Gleichstellungspläne aller betroffenen
Dienststellen anzupassen.

(5) Der Gleichstellungsplan ist den Beschäftigten der erfassten
Dienststellen in geeigneter Weise bekannt zu machen.

§ 15
Mindestinhalt

(1) Der Gleichstellungsplan muss eine Analyse und Prognose
der Beschäftigungsstruktur der erfassten Dienststellen enthal-
ten. Hierzu hat der Gleichstellungsplan die Beschäftigungs-
situation der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zur Be -
schäftigungssituation der männlichen Beschäftigten in jeder
erfassten Dienststelle zu beschreiben und darzustellen, ob
Frauen in einem Bereich unterrepräsentiert sind.

(2) Für jeden Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind,
muss der Gleichstellungsplan 
1. festlegen, mit welchen personellen, organisatorischen und

fortbildenden Maßnahmen der Anteil der Frauen an den
Beschäftigten in den genannten Bereichen erhöht werden
soll;

2. als Ziel angeben, welchen Anteil an der Beschäftigung 
Frauen am Ende des erfassten Zeitraums in den genannten
Bereichen haben sollen; der Anteil ist entsprechend § 3
Abs. 8 Satz 2 zu berechnen; danach werden Teilzeitbe -
schäftigte anteilig nach ihrer individuellen Arbeitszeit ge -
zählt;

3. als Zwischenziel angeben, welchen Anteil an der Be schäf -
tigung Frauen nach einem Zeitraum von drei Jahren in
den genannten Bereichen haben sollen.

(3) Der Gleichstellungsplan muss festlegen, mit welchen per-
sonellen, organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden soll.

(4) Der Gleichstellungsplan darf keine personenbezogenen
Daten enthalten. Bei der Erhebung, Speicherung oder Ver ar -
beitung von personenbezogenen Daten zur Erstellung des
Gleich stellungsplans sind die Bestimmungen des Landesdaten -
schutzgesetzes sowie andere Vorschriften des Bundes oder des
Landes, die auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
anzuwenden sind, zu beachten.

(5) Das Nähere über den Inhalt der Gleichstellungspläne regelt
eine Verwaltungsvorschrift.

§ 16
Umsetzung

(1) Die Umsetzung des Gleichstellungsplans als wichtiges
In strument der Personalplanung und Personalentwicklung ist
besondere Aufgabe der Beschäftigten im Personalwesen und
der Beschäftigten in Führungspositionen.

(2) Der Gleichstellungsplan ist nach Ablauf von drei Jahren
auf das Erreichen der Zwischenziele zu überprüfen. In den
Gleichstellungsplan sind ergänzende Maßnahmen aufzunehmen,
wenn erkennbar ist, dass die Ziele nicht rechtzeitig erreicht
werden können. Die ergänzenden Maßnahmen sind entspre-
chend § 14 Abs. 5 bekannt zu machen.

(3) Werden die Ziele des Gleichstellungsplans nicht erreicht,
sind die Gründe dafür im nächsten Gleichstellungsplan darzu-
stellen.

§ 17
Unterbliebene Erstellung, Mängel, Nicht-

Umsetzung

(1) Solange eine Dienststelle, die einen Gleichstellungsplan 
erstellen muss, den Gleichstellungsplan nicht erstellt hat, darf
sie Einstellungen und Beförderungen nur mit der vorherigen
Zustimmung der nächsthöheren Dienststelle vornehmen. Die
Zustimmung kann nur für den Einzelfall erteilt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn
1. der Gleichstellungsplan nicht den Vorgaben des § 15 ent-

spricht,
2. die Dienststelle nicht nach § 16 Abs. 2 überprüft hat, ob

die Zwischenziele des Gleichstellungsplans erreicht wurden.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Gemeinden, die
Gemeindeverbände und für die sonstigen der alleinigen Auf -
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öf -
fentlichen Rechts.

Teil 4
Gleichstellungsbeauftragte

§ 18
Bestellung

(1) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 30 Beschäf -
tigten muss die Dienststellenleitung eine Gleichstellungs be -
auftragte bestellen. In Dienststellen mit in der Regel weniger
als 30 Beschäftigten kann sie eine Gleichstellungsbeauftragte
bestellen.

(2) Vor der Bestellung soll das Amt der Gleichstellungs beauf -
tragten in der Dienststelle ausgeschrieben werden.

(3) Zur Gleichstellungsbeauftragten kann nur eine Frau be -
stellt werden. Diese muss mit ihrer Bestellung einverstanden
sein.

(4) Für Dienststellen ohne Gleichstellungsbeauftragte ist die
Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle zu -
ständig.

(5) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können die Auf -
gaben der Gleichstellungsbeauftragten nach diesem Gesetz
einer weiblichen Beschäftigten der Gleichstellungsstelle nach
§ 2 Abs. 6 der Gemeindeordnung oder nach § 2 Abs. 9 der
Landkreisordnung übertragen, sofern diese die Funktion haupt -
amtlich wahrnimmt.

(6) Die Dienststelle hat den Beschäftigten die für sie zustän-
dige Gleichstellungsbeauftragte in geeigneter Weise bekannt
zu machen.

§ 19
Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird für vier Jahre be stellt;
Wiederbestellungen sind möglich.

(2) Die Bestellung endet mit dem Ablauf der Amtszeit, durch
Widerruf, durch Niederlegung des Amtes, mit dem Aus schei -
den aus der Dienststelle oder, wenn die Gleichstellungs be auf -
tragte ihr Amt aufgrund krankheitsbedingter Arbeits- oder
Dienstunfähigkeit länger als sechs Monate nicht wahrnehmen
kann. Ohne die vorherige Zustimmung der Gleichstellungs -
beauftragten darf die Dienststellenleitung die Bestellung nur
aus wichtigem Grund widerrufen.

(3) Bei Ende der Bestellung muss unverzüglich eine neue Gleich -
stellungsbeauftragte bestellt werden, wenn die Vorausset zun -
gen des § 18 Abs. 1 vorliegen.

(4) Nach Umbildung oder Neubildung von Dienststellen müs-
sen in allen betroffenen Dienststellen innerhalb von sechs Mo -
naten neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt werden, soweit
die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 vorliegen. Die bisherigen
Gleichstellungsbeauftragten bleiben bis zur Neubestellung,
längstens jedoch sechs Monate im Amt und führen die Ge -
schäfte gemeinsam weiter. Sie können aus ihrer Mitte eine
Gleich stellungsbeauftragte als Sprecherin benennen und diese
mit der alleinigen Führung der Geschäfte beauftragen. Die
übrigen Gleichstellungsbeauftragen vertreten sie.

§ 20
Rechtsstellung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist Teil der Verwaltung. Sie
ist bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Dienststellen -
leitung unmittelbar unterstellt. In Obersten Landesbehörden
kann sie der Vertretung der Dienststellenleitung unterstellt
werden.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihres
Amtes von fachlichen Weisungen frei. Sie darf in der Aus-
übung ihres Amtes nicht behindert werden.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihres Amtes 
weder benachteiligt noch begünstigt werden. Dies gilt ins-
besondere für ihre berufliche Entwicklung. Vor Kündigung,
Versetzung, Abordnung, Umsetzung und Zuweisung ist sie
in gleicher Weise geschützt wie ein Mitglied einer Personal -
vertretung nach § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes.

(4) In den Dienststellen, die nach § 14 Abs. 1 Gleich stellungs -
pläne erstellen, soll die Gleichstellungsbeauftragte im erfor-
derlichen Umfang ohne Minderung ihrer Bezüge oder ihres
Entgelts von ihren sonstigen Dienstpflichten entlastet werden.
Sie ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Mitteln auszustatten.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte darf nur in ihrer Eigen -
schaft als Gleichstellungsbeauftragte mit Personalangelegen -
heiten befasst sein. Sie darf nicht Mitglied einer Personal -
vertretung sein.

§ 21
Freistellung

(1) Zur Unterstützung der Dienststellen beschließt die Lan -
desregierung eine Empfehlung, unter welchen Voraus set zun -
gen und in welchem Umfang Gleichstellungsbeauftragte frei-
gestellt werden können. Die Empfehlung wird im Staats an -
zeiger für Rheinland-Pfalz veröffentlicht.

(2) Durch eine Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit 
dürfen der Gleichstellungsbeauftragten keine Nachteile ent-
stehen.

(3) Wird eine Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen
Dienstpflichten freigestellt, muss ihr beruflicher Werdegang
ungeachtet ihres Entlastungsumfanges für Entscheidungen über
ihre Beförderung oder Höhergruppierung so nachgezeichnet
werden, wie er ohne ihre Bestellung zur Gleichstellungs beauf -
tragten verlaufen wäre.

§ 22
Aufgabenbezogene Fortbildung

(1) Die Dienststelle fördert die persönliche und fachliche 
Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an mindes-
tens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen,
die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungs -
beauftragte von ihren anderen Dienstpflichten freizustellen.
Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung verringern sich da -
durch nicht.

(3) Die Fortbildungsprogramme des Landes müssen Fort bil -
dungsveranstaltungen für Gleichstellungsbeauftragte enthalten.
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§ 23
Aufgaben

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienst-
stellenleitung bei der Durchführung dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften zur Verwirklichung der Gleichstellung
von Frauen und Männern. 

(2) Weibliche Beschäftigte können sich in allen Angelegen -
heiten, die im Zusammenhang mit Gleichstellungsthemen
stehen, ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungs -
beauftragte ihrer Dienststelle wenden.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Beschwerden von
weiblichen Beschäftigten über Belästigungen und sexuelle Be -
lästigungen am Arbeitsplatz gemäß § 3 Abs. 3 und 4 des All -
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes entgegen. Sie informiert
die Betroffenen über Beratungs- und Hilfsangebote. Mit Ein -
verständnis der Betroffenen leitet sie die Beschwerden der
Dienststellenleitung zu.

§ 24
Befugnisse und Rechte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an allen so -
zialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, die
1. die Gleichstellung von Frauen und Männern oder 
2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 
3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästi gun -

gen und sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz
betreffen, mitzuwirken.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 zählen insbesondere:
1. Einstellungsverfahren,
2. Beförderungen, Höher- oder Herabgruppierungen,
3. Formulierung und Erstellung von Beurteilungskriterien,
4. Versetzungen, Umsetzungen und Abordnungen für mehr

als sechs Monate,
5. vorzeitige Beendigung der Beschäftigung, insbesondere

durch Kündigung,
6. vorläufige Dienstenthebung, Einbehaltung von Bezügen

und Erhebung der Disziplinarklage, wenn die Beamtin
die Mitwirkung beantragt,

7. Erteilung schriftlicher Abmahnungen, wenn die Arbeit -
nehmerin die Mitwirkung beantragt,

8. Regelungen über die Arbeitszeit,
9. Ermäßigungen der Arbeitszeit und Beurlaubungen, ein-

schließlich ablehnender Entscheidungen,
10. Gestaltung von Fortbildungsmaßnahmen und Auswahl

über die Teilnahme daran,
11. Besetzung von Gremien,
12. Erstellung von Gleichstellungsplänen,
13. Prüfung, ob die Zwischenziele eines Gleichstellungsplans

erreicht wurden, 
14. Aufnahme von ergänzenden Maßnahmen in den Gleich -

stellungsplan,
15. Umbildung oder Neubildung von Dienststellen sowie
16. Privatisierung von Dienststellen oder von Teilen von

Dienst stellen.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 6 und 7 muss die Dienststelle
die betroffenen Personen auf ihr Antragsrecht hinweisen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Dienststellen-
leitung Maßnahmen vorschlagen, um 
1. die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern

oder 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern oder 
3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästi gun -

gen und sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz zu ver-
bessern.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden an -
bieten. Sie kann einmal jährlich eine Versammlung der weib-
lichen Beschäftigten veranstalten. Zeit und Ort der Sprech -
stunden und der Versammlung stimmt sie mit der Dienst -
stellenleitung ab.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann mit anderen Gleich -
stellungsbeauftragten zusammenarbeiten. Sie darf sich ohne Ein -
haltung des Dienstweges an Gleichstellungsbeauftragte anderer
Dienststellen oder an das fachlich zuständige Ministerium
wenden. Gleichstellungsbeauftragte dürfen sich zu Arbeits ge -
mein schaften zusammenschließen. Jede Gleichstellungs beauf -
tragte muss Verschwiegenheit und Datenschutz auch gegen-
über anderen Gleichstellungsbeauftragten und gegenüber dem
fachlich zuständigen Ministerium wahren.

(6) Befugnisse und Rechte, die die Gleichstellungsbeauftragte
nach anderen Rechtsvorschriften hat, bleiben unberührt.

§ 25
Beteiligung

(1) Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte über 
alle Maßnahmen zu unterrichten, an denen die Gleich stel -
lungs beauftrage das Recht zur Mitwirkung hat. Sie muss die
Gleichstellungsbeauftragte so rechtzeitig und umfassend unter -
richten, dass diese ihre Aufgaben erfüllen und ihre Rechte
ausüben kann. Dazu sind der Gleichstellungsbeauftragten alle
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten sind der
Gleichstellungsbeauftragten nur vorzulegen, wenn die jewei-
ligen Beschäftigten dem zuvor schriftlich zugestimmt haben.

(2) Bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppie run -
gen ist die Gleichstellungsbeauftragte vor Beteiligung der Perso -
nal vertretung oder der Schwerbehindertenvertretung zu be tei -
ligen. Der Gleichstellungsbeauftragten sind alle Bewerbungs-
und Auswahlunterlagen auf Verlangen vorzulegen. Sie kann
an Bewerbungsgesprächen teilnehmen.

(3) Gibt die Dienststelle gegenüber einer anderen Dienststelle
eine schriftliche Stellungnahme ab, deren Inhalt die in § 24
Abs. 1 genannten Gleichstellungsthemen berührt, kann die
Gleichstellungsbeauftragte eine eigene Stellungnahme hinzu-
fügen.

(4) An der Erstellung von Gleichstellungsplänen ist die Gleich -
stellungsbeauftragte von Anfang an zu beteiligen.

§ 26
Verschwiegenheit und Datenschutz

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in allen Angelegen heiten,
die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen
Behandlung bedürfen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese
Pflicht besteht auch über das Ende ihrer Amtszeit hinaus und
auch gegenüber Personen, die ebenfalls zur Verschwiegenheit
verpflichtet sind. Die Gleichstellungsbeauftragte muss insbe-
sondere Stillschweigen bewahren über diejenigen persönlichen
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihr aufgrund ihres Amtes
bekannt geworden sind. Die betroffenen Beschäftigten können
die Gleichstellungsbeauftragte von dieser Pflicht entbinden.
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Datenschutz ver-
pflichtet. Sie muss insbesondere Unterlagen mit personenbe-
zogenen Daten, die sie im Rahmen einer Beteiligung erhalten
hat, vor unbefugter Einsichtnahme schützen. Ohne die vor-
herige Zustimmung der Betroffenen darf sie personenbezogene
Daten nicht sammeln, kopieren, in Dateien speichern oder
weitergeben.

§ 27
Stellvertreterin

(1) Für jede Gleichstellungsbeauftragte wird für den Fall ihrer
Verhinderung eine Stellvertreterin bestellt. Die Stellvertre te -
rin hat dieselben Aufgaben, Rechte und Pflichten wie die
Gleichstellungsbeauftragte.

(2) Endet die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, tritt
die Stellvertreterin in die Position der Gleichstellungs beauf -
tragten bis zur Neubestellung einer Gleichstellungs beauf trag ten
ein und nimmt deren Aufgaben wahr. Wurde nach drei Mo -
naten noch keine neue Gleichstellungsbeauftragte durch die
Dienststelle bestellt, ist die Gleichstellungsbeauftragte der nächst -
höheren Dienststelle nach § 18 Abs. 4 zuständig. 

(3) Auf die Bestellung der Stellvertreterin sind § 18 Abs. 2, 
3 und 6 und § 19 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden. In den Fällen des § 18 Abs. 1 Satz 2 endet
die Bestellung der Stellvertreterin mit dem Ende der Be stel lung
der Gleichstellungsbeauftragten, sofern keine Neube stellung
einer Gleichstellungsbeauftragten erfolgt.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Stellvertreterin
mit deren Einverständnis und mit Einverständnis der Dienst -
stellenleitung Aufgaben zur eigenständigen Erledigung über-
tragen.

(5) Überträgt eine Gleichstellungsbeauftragte, die freigestellt
ist, der Stellvertreterin Aufgaben zur eigenständigen Erle di gung,
wird die Stellvertreterin anteilig anstelle der Gleichstellungs -
beauftragten freigestellt. Der Anteil der Freistellung be stimmt
sich nach dem Anteil der Aufgaben, die übertragen wurden.
Für die freigestellte Stellvertreterin gilt § 21 Abs. 2 und 3 ent-
sprechend.

(6) Im Übrigen gelten die §§ 20, 22 und 24 Abs. 5 und § 26
für die Stellvertreterin entsprechend.

§ 28
Ansprechpartnerin

(1) In jeder Außenstelle einer Dienststelle kann eine An sprech -
partnerin bestellt werden. Anstatt sich an die Gleichstel lungs -
beauftragte zu wenden, können sich die weiblichen Beschäf -
tigten der Außenstelle auch an die Ansprechpartnerin wenden.
Die Ansprechpartnerin gibt das Anliegen dann an die Gleich -
stellungsbeauftragte weiter. Darüber hinaus kann die Gleich -
stellungsbeauftragte die Ansprechpartnerin beauftragen, sie in
Einzelfällen in der Außenstelle zu vertreten. § 26 gilt entspre-
chend.

(2) Den Außenstellen stehen andere Teile der Dienststelle gleich,
die räumlich weit entfernt vom Dienstsitz der Gleichstellungs -
beauftragten liegen.

(3) Auf die Bestellung der Ansprechpartnerin sind § 18 Abs. 3
und 6, § 19 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 Satz 2 entspre-
chend anzuwenden. 

§ 29
Beanstandungsrecht

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann eine Maßnahme der
Dienststelle beanstanden, wenn sie diese für unvereinbar mit
diesem Gesetz oder mit anderen Vorschriften über die Gleich -
stellung von Frauen und Männern hält. Dies gilt auch, wenn
die Gleichstellungsbeauftragte an einer Maßnahme nicht be -
teiligt oder über eine Maßnahme nicht rechtzeitig unterrichtet
wird.

(2) Die Beanstandung ist der Dienststellenleitung innerhalb 
einer Woche schriftlich vorzulegen. Entlassungen und außer-
ordentliche Kündigungen können nur innerhalb von drei Werk -
tagen beanstandet werden. Die Frist nach Satz 1 und 2 be -
ginnt jeweils mit Unterrichtung der Gleichstellungs beauf trag -
ten über die Maßnahme.

(3) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme
der Dienststelle, muss die Dienststelle über die Maßnahme
neu entscheiden. Die Entscheidung soll innerhalb eines Monats
nach Kenntnis der Dienststelle von der Beanstandung getrof-
fen werden. Hält die Dienststelle an der Maßnahme fest, muss
sie die Beanstandung der Gleichstellungsbeauftragten der nächst -
höheren Dienststelle zur endgültigen Entscheidung vorlegen.
Anstelle der nächsthöheren Dienststelle entscheiden
1. in Gemeinden und Gemeindeverbänden die Dienststellen -

leitung,
2. bei sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterste-

henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts der
Vorstand oder einem Vorstand vergleichbare Leitungs-
organe.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist über die endgültige Ent -
scheidung schriftlich zu unterrichten.

(4) Bis zur Entscheidung nach Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3
darf die Maßnahme nicht umgesetzt werden. In dringenden
Fällen kann die Dienststelle vorläufige Maßnahmen treffen;
diese sind der Gleichstellungsbeauftragten bekannt zu geben und
allen Betroffenen gegenüber als solche zu kennzeichnen.

(5) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte, dass sie an einer
Maßnahme nicht beteiligt oder darüber nicht rechtzeitig unter -
richtet wurde, beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 1 mit
Kenntnisnahme der Gleichstellungsbeauftragten von der Maß -
nahme. Die Beanstandung ist ausgeschlossen, wenn sechs Mo -
nate seit Umsetzung der Maßnahme vergangen sind. Wird die
Beteiligung oder Unterrichtung der Gleichstellungsbeauf trag ten
nachgeholt, kann die Gleichstellungsbeauftragte die Maß nahme
unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erneut bean-
standen.

§ 30
Rechtsschutz

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann das Verwaltungsgericht
anrufen, wenn sie sich in ihren Rechten nach diesem Gesetz
durch eine Maßnahme der Dienststelle verletzt sieht. Die An -
rufung des Gerichts ist nur zulässig, wenn eine Beanstandung
der Maßnahme nach § 29 Abs. 3 keinen Erfolg hatte. Die
Gleichstellungsbeauftragte kann das Gericht nur innerhalb
eines Monats anrufen, nachdem sie über die Entscheidung
nach § 29 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3 unterrichtet wurde.

(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wir -
kung.

Nr. 17 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 29. Dezember 2015 511



(3) Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch das ge -
richtliche Verfahren entstehen, trägt die Dienststelle.

Teil 5
Gremien, Unternehmensbeteiligungen 

und Auftragsvergabe

§ 31
Besetzung von Gremien

(1) Gremien im Sinne dieses Gesetzes sind durch Vor schrif ten
einzuberufende oder zu besetzende Ausschüsse, Beiräte, Kom -
missionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte, Vorstände, Arbeits -
gruppen, Jurys, Kuratorien, Schiedsstellen, kollegiale Organe
und vergleichbare Einheiten unabhängig von ihrer Bezeich -
nung, wenn 
1. sie auf Dauer, mindestens aber für ein Jahr besetzt werden

und 
2. Dienststellen mindestens ein Mitglied berufen oder entsen-

den dürfen.

(2) Gremien sind zu gleichen Anteilen mit Frauen und Männern
zu besetzen.

(3) Wer das Recht hat, ein Mitglied für ein Gremium zu ent-
senden (entsendende Stelle), muss dafür eine Frau und einen
Mann vorschlagen. Wer für die Besetzung des Gremiums ver-
antwortlich ist (berufende Stelle), wählt eine der beiden vor-
geschlagenen Personen als Mitglied des Gremiums nach einem
objektiven, vorab festgelegten und der entsendenden Stelle
mitgeteilten Verfahren aus. Die andere vorgeschlagene Person
wird zur Stellvertretung dieses Mitglieds berufen, wenn für
das Gremium stellvertretende Mitglieder vorgesehen sind.

(4) Bei Gremien mit einer ungeraden Anzahl von Sitzen wird
einer der Sitze abwechselnd an Frauen und an Männer ver-
geben. Dieser Wechsel findet bei jeder Neubesetzung des
Gremiums statt.

(5) Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mitglied aus
einem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort in der
Mehrheit ist, dann muss eine Person des anderen Geschlechts
nachfolgen. Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mit -
glied aus einem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort
in der Minderheit ist, dann muss eine Person des gleichen
Geschlechts nachfolgen.

(6) Wenn Dienststellen Personen in Gremien außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes entsenden, sind jeweils gleich
viele Frauen und Männer zu entsenden. Wenn eine ungerade
Anzahl von Personen zu entsenden ist, dann ist Absatz 4 ent-
sprechend anzuwenden.

(7) Von den Absätzen 2 bis 6 darf nur aus zwingenden Grün den
abgewichen werden. Zwingende Gründe liegen insbesondere
vor, soweit
1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, 
2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung

von Mitgliedern Kraft eines Amtes oder einer besonderen
Funktion (geborene Mitglieder) vorsieht, 

3. eine für das Gremium geltende Regelung ein bestimmtes
Geschlecht für ein Mitglied oder mehrere Mitglieder vor-
sieht oder

4. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben der
Absätze 2 bis 6 aus tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist.

Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, ob
zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu

besetzen. Wenn keine zwingenden Gründe vorliegen, dann
ist der Sitz freizulassen. Satz 4 gilt nicht für die Entsendung
von Mitgliedern in Gremien außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes.

(8) In anderen Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes
enthaltene vergleichbare oder weitergehende Bestimmungen
zur Besetzung von Gremien bleiben unberührt.

§ 32
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1) Sind die in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger an einem 
privatrechtlichen Unternehmen beteiligt, haben sie im Rah men
des Gesellschaftsrechts auf die Verwirklichung der Gleich stel -
lung von Frauen und Männern in diesem Unternehmen hin-
zuwirken. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass
1. der Gesellschaftsvertrag Regelungen zur Gleichstellung von

Frauen und Männern enthält,
2. die Gremien des Unternehmens zu gleichen Anteilen mit

Frauen und Männern besetzt werden sowie
3. zur Unternehmenspolitik Maßnahmen und Entschei dun -

gen zur Gleichstellung von Frauen und Männern gehören.
Außerdem sollen sie die Gleichstellung von Frauen und
Männern in dem privatrechtlichen Unternehmen überwachen.

(2) Gehört den in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträgern die
Mehrheit der Anteile an dem privatrechtlichen Unter neh men,
haben sie auf eine den Bestimmungen dieses Gesetzes entspre-
chende Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
hinzuwirken. Als Mehrheit im Sinne des Absatzes 1 gilt ins-
besondere jede Beteiligung des Landes, einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes an einem privatrechtlichen Unter -
nehmen in einem nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes
vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in der jeweils gelten-
den Fassung bezeichneten Umfang.

(3) Für die Entsendung von Mitgliedern in die Aufsichts -
organe privatrechtlicher Unternehmen gilt § 31 Abs. 6 bis 8.

§ 33
Vergabe öffentlicher Aufträge

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge regelt die Verwal tungs -
vorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in
Rheinland-Pfalz vom 24. April 2014 (MinBl. S. 48) in der
jeweils geltenden Fassung.

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34
Übergangsbestimmungen

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellte Frauen förder pläne
müssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes an die Bestimmungen des § 15 angepasst wer den.

(2) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Gleich -
stellungsbeauftragten bleiben abweichend von § 19 Abs. 1 bis
zum Ende des Zeitraums im Amt, für den sie bestellt worden
sind.

(3) Für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Stell -
vertreterinnen von Gleichstellungsbeauftragten gilt Absatz 2
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entsprechend. Waren die Stellvertreterinnen vor Inkraft treten
dieses Gesetzes auch Mitglied einer Personalvertretung, dürfen
sie Mitglied dieser Personalvertretung bleiben, bis zum Ende
ihrer Bestellung als Stellvertreterin. Eine Wiederbestellung als
Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten ist jedoch aus -
geschlossen, solange sie Mitglied der Personalvertretung sind.

§ 35
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver -
waltungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige Ministe -
rium.

Artikel 2
Änderung des Landesgesetzes über die 

Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer

Das Landesgesetz über die Deutsche Universität für Ver wal -
tungswissenschaften Speyer in der Fassung vom 19. Novem -
ber 2010 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. November 2015 (GVBl. S. 417), BS 223-20, wird wie folgt
geändert:

1. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „den Frauenförderplänen

(§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch die Worte
„den Gleichstellungsplänen (§ 15 des Landesgleich stel -
lungsgesetzes)“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Abs. 3 des
Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch den Klammer zu -
satz „(§ 3 Abs. 8 in Verbindung mit Abs. 7 des Landes -
gleichstellungsgesetzes)“ ersetzt.

2. In § 57 Abs. 2 werden die Worte „Pläne zur Förderung
von Frauen (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch
die Worte „Gleichstellungspläne (§ 15 des Landesgleich -
stellungsgesetzes)“ ersetzt.

3. In § 81 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Frauen för der -
pläne (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch die
Worte „Gleichstellungspläne (§ 15 Landesgleichstellungs -
gesetzes)“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010
(GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 24. Juli 2014 (GVBl. S. 125), BS 223-41, wird wie folgt
geändert:

1. § 43 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „Frauenförderungsplänen“ durch

das Wort „Gleichstellungsplänen“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Abs. 3 des

Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch den Klammer zu -
satz „(§ 3 Abs. 8 in Verbindung mit Abs. 7 des Landes -
gleichstellungsgesetzes)“ ersetzt.

2. In § 76 Abs. 2 Nr. 16 werden die Worte „Pläne zur För -
derung von Frauen (§ 6 des Landesgleich stellungs geset zes)“
durch die Worte „Gleichstellungspläne (§ 15 des Landes -
gleichstellungsgesetzes)“ ersetzt.

3. In § 131 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Pläne zur
Förderung von Frauen“ durch das Wort „Gleichstellungs -
pläne“ ersetzt.

Artikel 4
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen vom 30. November 2012 (GVBl. S. 376), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Dezember
2014 (GVBl. S. 332), BS 2030-1-11, wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Landesgleichstellungsgesetz

Dem Landesamt für Steuern werden für die Beamtinnen und
Beamten seines Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten
übertragen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) die Gleichstellungspläne zu erstellen und
2. nach § 16 Abs. 2 LGG die Gleichstellungspläne zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 5
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten der Struktur- 
und Genehmigungsdirektionen und der Aufsichts- 

und Dienstleistungsdirektion

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche 
Zu ständigkeiten der Struktur- und Genehmigungsdirek tionen
und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 5. Mai
2014 (GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom
21. April 2015 (GVBl. S. 41), BS 2030-1-13, wird wie folgt ge-
ändert:

In § 12 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes -
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern, 

für Sport und Infrastruktur

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern,
für Sport und Infrastruktur vom 3. Januar 2000 (GVBl. S. 15),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. April 2015
(GVBl. S. 37), BS 2030-1-14, wird wie folgt geändert:

In § 4 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes -
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.
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Artikel 7
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt -
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 13. Juni
2002 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 4 Nr. 3
der Verordnung vom 30. Dezember 2008 (GVBl. 2009 S. 20),
BS 2030-1-17, wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Landesgleichstellungsgesetz

Dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr, dem Landesamt
für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz und dem Landes amt
für Geologie und Bergbau werden für die Beamtinnen und
Beamten ihres Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten über -
tragen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) den Gleichstellungsplan zu erstellen und 
2. nach § 16 Abs. 2 LGG den Gleichstellungsplan zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 8
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des für die Rechtspflege zuständigen Ministeriums

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten im Geschäftsbereich des für die Rechtspflege
zuständigen Ministeriums vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 16),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Juni 2015 (GVBl.
S. 117), BS 2030-1-18, wird wie folgt geändert:

In § 8 Halbsatz 1 werden die Worte „Frauenförderplans nach
§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die
Worte „Gleichstellungsplans nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des
Landesgleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 9
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des Pädagogischen
Landesinstituts, des Landesbibliothekszentrums, der 
Landesarchivverwaltung und der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten des Pädagogischen Landesinstituts, des Landes -
bibliothekszentrums, der Landesarchivverwaltung und der
Generaldirektion Kulturelles Erbe vom 16. Juni 2014 (GVBl.
S. 118, BS 2030-1-19) wird wie folgt geändert:

§ 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3
Landesgleichstellungsgesetz

Dem Pädagogischen Landesinstitut, dem Landesbibliotheks -
zentrum, der Landesarchivverwaltung und der General direk -

tion Kulturelles Erbe werden für die Beamtinnen und Be am ten
ihres Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten übertragen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) die Gleichstellungspläne zu erstellen und
2. nach § 16 Abs. 2 LGG die Gleichstellungspläne zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 10
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft,

Ernährung, Weinbau und Forsten

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Um -
welt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom
26. Februar 2015, geändert durch § 42 des Gesetzes vom
6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283, 284) BS 2030-1-26, wird wie
folgt geändert:

In § 4 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes gleich -
stellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 11
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und

Demografie

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 8. August
2014 (GVBl. S. 200, BS 2030-1-27) wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Landesgleichstellungsgesetz

Dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung werden
für die Beamtinnen und Beamten seines Geschäftsbereichs 
folgende Zuständigkeiten übertragen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) den Gleichstellungsplan zu erstellen und 
2. nach § 16 Abs. 2 LGG den Gleichstellungsplan zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 12
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des 
Landesuntersuchungsamtes

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu -
ständigkeiten des Landesuntersuchungsamtes vom 9. Januar
2014 (GVBl. S. 25, BS 2030-1-28) wird wie folgt geändert:

In § 5 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes gleich -
stellungsgesetzes“ ersetzt.
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Artikel 13
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
24. November 2000 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert durch
§ 5 des Gesetzes vom 4. Februar 2015 (GVBl. S. 2), BS 2035-1,
wird wie folgt geändert:
In § 84 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „Frauenförderplänen“
durch das Wort „Gleichstellungsplänen“ ersetzt.

Artikel 14
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt das Landesgleichstellungsgesetz vom 11. Juli
1995 (GVBl. S. 209), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 10 des
Gesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), BS 205-1,
außer Kraft.
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